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Sehr geehrte Mandanten,

in der Praxis ist es ein oft übersehenes Problem, dass freige-

bige Zuwendungen jenseits der persönlichen Freibeträge der Schen-

kungsteuer unterliegen. Gerade wenn kein verwandtschaftliches Ver-

hältnis besteht, gibt es nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Dieser

gilt auch für nichteheliche Lebensgemeinschaften. Da kann dann schon

mal Schenkungsteuer anfallen. Umso interessanter daher eine Ent-

scheidung des FG Hamburg vom 12.6.2018 (Az: 3 K 77/17).

Vereinfacht gesagt ging es dabei um Folgendes: Ein Mann hatte seine

Freundin mit auf eine fünfmonatige Weltreise in der Luxuskabine eines

schicken Kreuzfahrtschiffes genommen. Die Kosten für den Spaß lagen

bei rund 500.000 Euro. Die Rechnung des Fiskus war einfach: Hinsicht-

lich der hälftigen Kosten sahen die Finanzbeamten eine Schenkung an

die Freundin, sodass ordentlich Schenkungsteuer anfallen sollte.

Das Gericht kam jedoch zu einem anderen Ergebnis. Zwar hat der Mann

seiner Freundin ein eigenes Forderungsrecht gegenüber dem Reisever-

anstalter eingeräumt. Dadurch ist die Dame jedoch nicht bereichert.

Die Zuwendung ist nämlich nicht freigebig, weil sie ihn als Gegen-

leistung ja schließlich auch begleiten muss! Die "Mitnahme" auf den

Luxusdampfer ist daher mangels Bereicherung keine Schenkung. Nach

Auffassung des Gerichts ist durch das Erleben der Reise keine Vermö-

gensmehrung eingetreten, denn die Begleitung erschöpft sich vielmehr

auf den gemeinsamen Konsum des Luxustrips.

Anders verhält es sich beim Konsum unserer Steuertipps. Diese haben

für Sie definitiv einen Bereicherungswert, jedoch ebenfalls ohne Schen-

kungsteuerbelastung.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Kanzlei H&H - HAAS & HIERET

Steuerberater und Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2018

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.10.2018.

Anmerkung: In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der 31.10.2018 ein Feiertag (Refor-

mationstag). Aus diesem Grund sind die Sozialversicherungsbeiträge 

für Oktober in diesen Bundesländern bereits bis zum 26.10.2018 (Frei-

tag) zu zahlen. Die Beitragsnachweise müssen bis zum 24.10.2018 

(Mittwoch) vorliegen.

Ehe für alle: Splittingtarif rückwirkend für alle Jahre 
seit 2001 

Eingetragenen Lebenspartnern, die ihre Lebenspartnerschaft in eine 

Ehe haben umwandeln lassen, kann rückwirkend ab dem Zeitpunkt der 

Begründung der Lebenspartnerschaft der für Eheleute vorgesehene 

Splittingtarif zu gewähren sein. Dies jedenfalls meint das Finanzgericht 

(FG) Hamburg, das gegen sein entsprechendes Urteil allerdings die Re-

vision zum Bundesfinanzhof zugelassen hat.

Die Kläger hatten nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Eingetrage-

ne Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz) am 01.08.2001 

im Jahr 2001 eine Lebenspartnerschaft begründet, die sie nach Inkraft-

treten des Eheöffnungsgesetzes (EheöffnungsG) im November 2017 in 

eine Ehe umwandelten. Nach der gesetzlichen Regelung ist der Tag der 

Begründung der Lebenspartnerschaft nach der Umwandlung in eine 

Ehe für die Rechte und Pflichten der Partner maßgeblich.

Weil die Zusammenveranlagung nach dem Splittingtarif in vielen Fäl-

len zu einer Verringerung der Steuerlast führt, beantragten die Kläger 

die für Eheleute vorgesehene Zusammenveranlagung nachträglich für 

alle Jahre seit Beginn ihrer Lebenspartnerschaft, also ab 2001. Weil bei-

de Partner bis in das Jahr 2012 bereits mit bestandskräftigen Beschei-

den jeweils einzeln zur Einkommensteuer veranlagt worden waren, 

lehnte das Finanzamt die – rückwirkende – Zusammenveranlagung ab. 

Dem ist das FG Hamburg nicht gefolgt und hat der Klage stattge-

geben. Das EheöffnungsG bestimme in Artikel 3 Absatz 2, dass nach 

der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe für die Rech-

te und Pflichten der Lebenspartner der Tag der Begründung der Le-

benspartnerschaft maßgebend sei. Nach der Umwandlung seien die 

Lebenspartner so zu stellen, als ob sie am Tag der Begründung der Le-

benspartnerschaft geheiratet hätten.

Das EheöffnungsG sei ein außersteuerliches Gesetz und damit grund-

sätzlich geeignet, ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 

1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung darzustellen, das eine Änderung 

der bestandskräftigen Einkommensteuerbescheide ab 2001 rechtferti-

ge. Diese Rückwirkung sei direkt aus Artikel 3 Absatz 2 EheöffnungsG 

herzuleiten. Die Bestandskraft sei kein derart tragendes Prinzip des 

Rechts, dass eine Änderung bestandskräftiger Bescheide infolge einer 

Gesetzesänderung in jedem Fall einer ausdrücklichen gesetzlichen An-

ordnung der Rückwirkung bedürfe. 

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 31.07.2018, 1 K 92/18, nicht 

rechtskräftig

Grundsteuerreform: Finanzamts-Adressdaten nicht 
aktuell

Unabhängig von dem jeweiligen Reformmodell müssen bei der Re-

form der Grundsteuer noch weitere Parameter beachtet werden. Dazu 

zählen nach Angaben der Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 

19/3821) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/3623) 

auch die Adressdaten in den Datenbeständen der Finanzämter. Diese 

Adressdaten seien überwiegend nicht aktuell.
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Grund dafür sei, dass die Datenbestände seit der letzten Hauptfest-

stellungszeitpunkt (alte Länder 1964, neue Länder 1935) nur anlass-

bezogen wie zum Beispiel bei einem Eigentümerwechsel bearbeitet 

worden seien.

Aufgrund eines Verfassungsgerichtsurteils muss bis 31.12.2019 eine 

Neuregelung der Grundsteuer erfolgen. Dazu sei inzwischen eine 

Bund- und länderoffene Arbeitsgruppe für mehrere Arbeitsbereiche 

geschaffen worden, geht aus der Antwort der Regierung hervor. 

Deutscher Bundestag, PM vom 23.08.2018

Solidaritätszuschlag ist bei Hinterziehung zu  
verzinsen

Hinterzogener Solidaritätszuschlag ist nach § 235 Abgabenordnung 

(AO) zu verzinsen. Die Verzinsung ist auch nicht verfassungswidrig. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg entschieden. Der 

Solidaritätszuschlag sei eine (Zuschlag-)Steuer und damit eine Steuer 

im Sinne des § 235 AO.

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung von Hinterziehungszin-

sen auf den Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer für die Jahre 

2001 bis 2010. Er entrichtete aufgrund einer Selbstanzeige den für die 

genannten Jahre entstandenen, von ihm hinterzogenen Solidaritätszu-

schlag nach. Der Beklagte setzte Zinsen auf den hinterzogenen Solida-

ritätszuschlag für die Jahre 2001 bis 2010 nach § 235 AO fest.

Laut FG hat der Beklagte den Kläger zutreffend zur Zahlung von Hin-

terziehungszinsen auf den Solidaritätszuschlag für die Jahre 2001 bis 

2010 verpflichtet. Denn die Voraussetzungen des § 235 Absatz 1 AO 

lägen vor. Danach seien hinterzogene Steuern von demjenigen zu ver-

zinsen, zu dessen Vorteil die Steuern hinterzogen worden sind. Vor-

liegend habe der Kläger, was zwischen den Beteiligten nicht im Streit 

steht, den von ihm zu entrichtenden Solidaritätszuschlag in den Jahren 

2001 bis 2010 vorsätzlich verkürzt. Der „Soli“ sei eine Steuer im Sin-

ne des § 235 AO, der demzufolge zu verzinsen sei, wenn er verkürzt 

wurde. 

Der Begriff der Steuer werde für den Anwendungsbereich der AO als 

Geldleistung definiert, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere 

Leistung darstellt und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen 

zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt wird, bei denen der Tat-

bestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Diese 

Kriterien erfülle der Solidaritätszuschlag. Der Charakter des „Soli“ als 

Ergänzungsabgabe stehe dieser Einordnung nicht entgegen. Eine Er-

gänzungsabgabe sei nach der insoweit maßgeblichen Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts eine Steuer vom Einkommen (Be-

schluss vom 09.02.1972, 1 BvL 16/69; allgemein bekräftigt durch Be-

schluss vom 08.09.2010, 2 BvL 3/10). Das werde durch den Wortlaut 

der Regelung der Ertragshoheit in Artikel 106 Absatz 1 Grundgesetz be-

stätigt, wonach der Ertrag der Finanzmonopole und das Aufkommen 

der folgenden „Steuern“ dem Bund zustehen soll und sodann unter Nr. 

6 die Ergänzungsabgabe aufgeführt wird.

Die gegen diese Auslegung vom Kläger geäußerten verfassungsrecht-

lichen Bedenken überzeugten das FG nicht. Insbesondere komme kein 

Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 2 GG in Betracht. Artikel 103 Absatz 

2 GG garantiere die Gesetzesbestimmtheit der staatlichen Strafge-

walt. Bei der hier in Rede stehenden Festsetzung von Zinsen aufgrund 

§ 235 AO handele es sich aber ersichtlich nicht um eine Strafcharakter 

tragende Maßnahme. Vielmehr bezwecke die Festsetzung der Hinter-

ziehungszinsen ebenso wie die nachträgliche Erhebung der hinterzoge-

nen Steuern die Gleichmäßigkeit der Besteuerung, indem der Vorteil 

ausgeglichen wird, der in der verspäteten Zahlung der hinterzogenen 

Steuern liegt.

Der Kläger hat gegen das Urteil des FG Nichtzulassungsbeschwer-

de eingelegt. Diese hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 

03.05.2017 als unbegründet zurückgewiesen.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25.11.2016, 1 K 9084/15, 

rechtskräftig
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Lkw-Mautsätze sollen erhöht werden

Ab dem 01.01.2019 sollen in Deutschland geänderte Mautsätze für Lkw 

gelten. Das sieht der von der Bundesregierung vorgelegte „Entwurf ei-

nes Fünften Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgeset-

zes“ (BT-Drs. 19/3930) vor. Ziel des Gesetzes ist laut Bundesregierung, 

die Mautsätze auf der Basis des Wegekostengutachtens 2018 bis 2022 

zu aktualisieren und eine rechtliche Grundlage für die Anlastung der 

Kosten der Lärmbelastung zu schaffen. Mit der Neuregelung sollen der 

Vorlage zufolge in den Jahren 2019 bis 2022 Mehreinnahmen in Höhe 

von 4,16 Milliarden Euro erzielt werden.

Wie die Regierung in der Begründung zu ihrem Gesetzentwurf schreibt, 

müssten sich entsprechend einer EU-Vorgabe die gewogenen durch-

schnittlichen Infrastrukturgebühren an den Baukosten und den Kosten 

für Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des betreffenden Verkehrswe-

genetzes orientieren. Die jeweils geltenden Mautsätze würden durch 

wissenschaftlich fundierte Wegekostengutachten ermittelt. Das neue 

Wegekostengutachten decke den Zeitraum 2018 bis 2022 ab und ent-

halte auch Berechnungen zu den externen Kosten aus Luftverschmut-

zung und Lärmbelastung, die seit einer Änderung des EU-Rechts im 

Jahr 2011 zusätzlich angelastet werden könnten, heißt es in dem Ent-

wurf. Während die Kosten der Luftverschmutzung bereits seit dem 

01.01.2015 erhoben werden, sollen die Lärmbelastungskosten nun 

ergänzt werden.

Mit der Einführung von Gewichtsklassen sollen zudem zwei Ent-

schließungen des Bundestages umgesetzt werden. „Insbesondere im 

Hinblick auf leichtere Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht zwischen 7,5 und 18 Tonnen soll die Verursachergerechtigkeit 

im Vergleich zu den bisherigen Achsklassen weiter erhöht werden“, 

schreibt die Bundesregierung. Außerdem sei geplant, Elektro-Lkw von 

der Lkw-Maut zu befreien, um so den Markthochlauf für diese Fahr-

zeuge zu unterstützen. Diese Mautbefreiung solle in zwei bis drei Jah-

ren anhand der dann vorliegenden Marktgegebenheiten überprüft und 

entschieden werden, „ob und in welchem Umfang diese Fahrzeuge zur 

Finanzierung der Wegekosten herangezogen werden“.

Der Vorlage beigefügt sind auch die Stellungnahme des Bundesrates 

zu dem Gesetzentwurf und die Gegenäußerung der Bundesregierung. 

Darin lehnt die Regierung die von den Ländern vorgeschlagene Maut-

befreiung für „Müllfahrzeug im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-

sorge“ ebenso ab wie die Differenzierung der Mautsätze zwischen Tag 

und Nacht. Auch dem Vorschlag der Länderkammer, nur jene Elektro-

Lkw von der Maut zu befreien, deren Reichweite „unter ausschließli-

cher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 40 Kilo-

meter beträgt“, stößt bei der Bundesregierung der Vorlage zufolge auf 

Ablehnung. 

Aufgreifen will die Regierung hingegen Änderungsvorschläge zur 

Mautbefreiung von land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, die 

bislang „im geschäftsmäßigen Güterverkehr mit einer bauartbeding-

ten Höchstgeschwindigkeit von maximal 40 km/h“ mautbefreit sind. 

Vorgeschlagen wird eine Mautbefreiung für „land- oder forstwirt-

schaftliche Fahrzeuge, die für solche Zwecke eingesetzt werden, mit 

einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 60 km/h“.

Deutscher Bundestag, PM vom 24.08.2018

Nach § 14c UStG geschuldete Umsatzsteuer ist keine 
Betriebsausgabe 

Nach § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) geschuldete Umsatz-

steuerbeträge aus einer Tätigkeit, die ausschließlich zur Erstellung von 

Scheinrechnungen diente, sind nicht als (nachträgliche) Betriebsaus-

gaben abzugsfähig. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschie-

den.

Der Kläger meldete im Februar 2009 in Hessen ein Gewerbe mit dem 

Gegenstand „Forst-, Landschafts- und Gartenpflege“ an. Dies geschah 

auf Bitten eines serbischen Bekannten. Auf dessen Initiative wurden 

gegenüber dem Kläger Leistungen über Arbeitsstunden in Rechnung 

gestellt, die in seinem Namen gegenüber einer GmbH mit Aufschlag 

weiterberechnet wurden. Die Rechnungsbeträge wurden gezahlt, al-

lerdings erhielt der Kläger von der GmbH nicht den vollen Rechnungs-

betrag. Er reichte allein für den Monat März eine Umsatzsteuer-Vor-

anmeldung ein. Diese führte zu einem Vorsteuerüberhang, den das für 

den Kläger zuständige hessische Finanzamt aber nicht anerkannte. Die 

hiergegen erhobene Klage wies das Hessische FG ab, weil der Kläger 

weder Empfänger noch Erbringer der in den Rechnungen aufgeführten 

Leistungen sei. Die ausgewiesene Umsatzsteuer schulde er aber nach 

§ 14c Absatz  2 UStG.

Unternehmer
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Für das Streitjahr 2013 machte der Kläger einen in diesem Jahr im Wege 

der Zwangsvollstreckung geleisteten Umsatzsteuerbetrag in Höhe von 

circa 3.500 Euro als nachträgliche Betriebsausgabe geltend. Dies lehn-

te das nunmehr zuständige Finanzamt ab. Mit seiner hiergegen erho-

benen Klage machte er geltend, dass die abgerechneten Aufträge über 

Kontakte zustande gekommen seien, die nicht er persönlich, sondern 

sein serbischer Bekannter gehabt habe. Die Auffassung des Hessischen 

FG sei für die Einkommensteuer nicht bindend.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Münster führte aus, dass der Klä-

ger keinen Gewerbebetrieb unterhalten habe. Zum einen habe nicht 

er, sondern sein serbischer Bekannter hinsichtlich des angemeldeten 

Gewerbes die Unternehmerinitiative entfaltet. Zum anderen sei der 

Kläger auch nicht als Rechnungsschreiber gewerblich tätig geworden. 

Er habe insoweit keinerlei unternehmerische Entscheidungen getrof-

fen, sondern allenfalls Hilfsarbeiten für seinen Bekannten geleistet. 

Darüber hinaus habe sich der Kläger auch nicht am allgemeinen wirt-

schaftlichen Verkehr beteiligt, da er gegenüber der Allgemeinheit nicht 

in Erscheinung getreten sei.

Die streitigen Aufwendungen seien auch nicht als Werbungskosten 

abziehbar. Der Kläger habe keine Einkünfte aus nichtselbstständiger 

Arbeit erzielt, weil er – obwohl er hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt 

seiner Tätigkeit weisungsabhängig gewesen sei – das Risiko des For-

derungsausfalls habe tragen müssen und keine Ansprüche auf Urlaub 

oder Sozialleistungen gehabt habe. Die Tätigkeit stelle auch keine 

Überlassung des Namensrechtes dar, die zu Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung führt, weil die Zustimmung des Klägers zur Ver-

wendung seines Namens hinter die Dienstleistung – Einschaltung in 

die Leistungskette – zurücktrete. Es liege daher nahe, dass der Kläger 

sonstige Einkünfte erzielt habe. Hieraus resultierende Werbungskosten 

seien jedoch wegen des Verlustausgleichsverbots nicht im Rahmen des 

Einkommensteuerbescheids zu berücksichtigen.

Die Nichtzulassungsbeschwerde ist unter dem Aktenzeichen X B 

116/18 beim Bundesfinanzhof anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.07.2018, 4 K 333/16 E, nicht 

rechtskräftig

Absagen zur Weihnachtsfeier gehen steuerlich nicht 
zulasten der feiernden Kollegen

Absagen von Kollegen anlässlich einer Betriebsveranstaltung (hier: 

Weihnachtsfeier) gehen steuerrechtlich nicht zulasten der tatsächlich 

Feiernden. Dies stellt das Kölner Finanzgericht (FG) klar.

Die Klägerin plante Ende 2016 die Durchführung eines gemeinsamen 

Kochkurses als Weihnachtsfeier. Nach dem Konzept des Veranstalters 

durfte jeder Teilnehmer unbegrenzt Speisen und Getränke verzehren. 

Von den ursprünglich angemeldeten 27 Arbeitnehmern sagten zwei 

kurzfristig ab, ohne dass dies zu einer Reduzierung der bereits veran-

schlagten Kosten durch den Veranstalter führte.

Die Klägerin berechnete im Rahmen der Lohnversteuerung die Zuwen-

dung an die einzelnen Arbeitnehmer, indem sie die ursprünglich ange-

meldeten 27 Arbeitnehmer berücksichtigte. Demgegenüber verlangte 

das Finanzamt, dass auf die tatsächlich teilnehmenden 25 Arbeitneh-

mer abzustellen sei, sodass sich ein höherer zu versteuernder Betrag 

ergab.

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG Köln entschied, 

es sei nicht nachvollziehbar, weshalb den Feiernden die vergeblichen 

Aufwendungen des Arbeitgebers für so genannte No-Shows zuzurech-

nen seien. Dies gelte im vorliegenden Fall gerade deshalb, weil die Fei-

ernden keinen Vorteil durch die Absage ihrer beiden Kollegen gehabt 

hätten. Denn nach dem Veranstaltungskonzept habe jeder Teilnehmer 

ohnehin nach seinem Belieben unbegrenzt viele Speisen und Getränke 

konsumieren dürfen.

Mit seinem Urteil stellte sich das FG Köln ausdrücklich gegen eine bun-

deseinheitliche Anweisung des Bundesfinanzministeriums an die Fi-

nanzämter (vgl. Schreiben vom 14.10.2015, IV C 5 - S 2332/15/100001). 

Das Finanzamt hat die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof 

eingelegt, die unter dem Aktenzeichen VI R 31/18 geführt wird.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 27.06.2018, 3 K 870/17, nicht rechts-

kräftig
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Investmentfonds-Datenbank: BaFin plant  
Erweiterung

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) plant eine 

Erweiterung der Investmentfonds-Datenbank.

Wie die Wirtschaftsprüferkammer mitteilt, sollen zukünftig neben den 

vertriebsberechtigten Publikums-Investmentvermögen auch alle an-

deren aktiven Investmentfonds angezeigt werden, die in Deutschland 

aufgelegt wurden, das heißt auch Spezial-AIF (Alternative Investment-

fonds) und Investmentvermögen, die nicht vertriebsberechtigt sind.

Die Änderungen sollen frühestens zum 01.10.2018 umgesetzt sein. 

Wirtschaftsprüferkammer, PM vom 24.08.2018

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen:  
Neues Schreiben des BMF

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben zu Mitteilungs-

pflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 und § 138b 

der Abgabenordnung (AO) in der Fassung des Steuerumgehungsbe-

kämpfungsgesetzes erlassen.

Nach dem Schreiben gilt die Textziffer 1.3.1.3 „150.000-Euro-Grenze“ 

des BMF-Schreibens zu diesen Mitteilungspflichten mit Wirkung vom 

01.01.2018 in der folgenden Fassung:

„Für die Ermittlung der 150.000-Euro-Grenze sind die Anschaffungs-

kosten aller – also auch mittelbarer – Beteiligungen im Sinne des § 138 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 AO zu berücksichtigen. Die Anschaffungskosten 

früher erworbener Beteiligungen sind ebenfalls in die Berechnung ein-

zubeziehen.

Der Erwerb oder die Veräußerung von börsennotierten Beteiligungen 

an einer Gesellschaft von weniger als einem Prozent muss trotz Über-

schreitens der 150.000-Euro-Grenze nicht mitgeteilt werden, wenn 

mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft ein 

wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in einem EU-/

EWR-Staat oder an einer in einem anderen Staat nach § 193 Absatz 1 

Nr.2 und 4 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) von der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen Börse stattfindet. 

Für die Ermittlung der Ein-Prozent-Grenze sind die gehaltenen Betei-

ligungen zu berücksichtigen. Wird die 150.000-Euro-Grenze mittels 

börsennotiertem Erwerb beziehungsweise Veräußerung überschritten, 

sodass deshalb keine Meldepflicht besteht, und folgt darauf ein Erwerb 

beziehungsweise eine Veräußerung, der beziehungsweise die nicht un-

ter Satz 1 fällt, ist der vorangegangene börsennotierte Erwerb bezie-

hungsweise die Veräußerung hinsichtlich der 150.000-Euro-Grenze 

außer Betracht zu lassen.

Die aktuelle Liste der nach § 193 Absatz 1 Nr. 2 und 4 KAGB zugelas-

senen Börsen ist auf der Internetseite der BaFin abrufbar (derzeit: htt-

ps://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungs-

entscheidung/WA/ae 080208 boersenInvG.html).“

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.07.2018, IV B 5 - S 

1300/07/10087

Trading mit Kryptowährungen: Gewinne können 
steuerfrei sein

Gewinne aus dem Trading mit Kryptowährungen können steuerfrei 

sein. Hierauf weist die Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. hin. Allerdings soll-

ten die Gewinne dem Finanzamt auf jeden Fall gemeldet werden, um 

nicht ungewollt den Tatbestand einer Steuerhinterziehung zu erfüllen, 

rät der Verein.

Er betont, dass es sich bei den Gewinnen aus dem Trading mit Kryp-

towährungen anders als bei Wertpapiergeschäften nicht um Einkünfte 

aus Kapitalvermögen handelt. Daher falle beim Traden keine Abgel-

tungssteuer an. Auch seien Kryptowährungen im Gegensatz zum Euro 

oder Dollar keine gesetzlichen Zahlungsmittel. 

Allerdings habe das Bundesfinanzministerium Bitcoins und alle ande-

ren Kryptowährungen als privates Geld eingestuft und mit „anderen 

Wirtschaftsgütern“ steuerlich gleichgestellt. Wird das virtuelle Wirt-

schaftsgut privat veräußert, falle dieser Vorgang gemäß dem Einkom-

mensteuergesetz nach § 23 unter die privaten Veräußerungsgeschäf-

te. Genau wie beim Verkauf eines Goldbarrens, eines Oldtimers oder 

eines Kunstwerks seien die Einkünfte in der Steuererklärung als sonsti-

ge Einkünfte in der Anlage SO zu vermerken. 

Als private Veräußerung gelten laut Lohnsteuerhilfe verschiedene Ar-

ten von Transaktionen, bei denen eine Kryptowährung jeweils in et-

was anderes getauscht wird. Folgende Transaktionen und nicht nur 

der reine Verkauf können steuerpflichtig sein: der Verkauf einer Kryp-

Kapital- 
anleger
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towährung und Rücktausch in Euro (oder in ein anderes gesetzliches 

Zahlungsmittel), der Umtausch einer Kryptowährung in eine andere 

Kryptowährung sowie die Bezahlung einer realen Ware oder Dienst-

leistung mit Kryptowährung. Würden zum Beispiel mit Bitcoins Ripple 

gekauft, sei der Tausch der Bitcoins als Verkauf in der Steuererklärung 

anzugeben und der Ankauf von Ripple zu dokumentieren, um den Start 

der Spekulationsfrist für den Ripple zu datieren und den Gewinn bei 

einem späteren Verkauf ermitteln zu können. 

Anleger kauften oftmals eine Kryptowährung zu verschiedenen Zeit-

punkten und unterschiedlichen Kursen an, hielten es in demselben 

Depot und veräußerten es statt auf einmal häppchenweise. Da die Ge-

winnermittlung und Ermittlung der Spekulationsfrist für alle Steuer-

zahler einheitlich geregelt ist, sei die so genannte FIFO-Methode (first 

in – first out) anzuwenden. Sie besage, dass die zuerst gekauften Coins 

zuerst verkauft werden. 

Um den steuerpflichtigen Gewinn zu ermitteln, sollte jeder Investor 

ein Transaktions-Tagebuch führen, rät die Lohnsteuerhilfe. Hier seien 

die Kryptowährung, ihr Anschaffungszeitpunkt, die Anschaffungsmen-

ge, der Anschaffungskurs und die Transaktionsgebühren sowie alle Ver-

äußerungsgeschäfte analog zur Anschaffung zu dokumentieren. Das 

Tagebuch könne dann als Nachweis dem Finanzamt vorgelegt werden. 

Der erzielte Gewinn errechne sich aus der Differenz zwischen dem 

Einkaufs- und Verkaufspreis der Kryptowährung abzüglich Werbungs-

kosten. Da die Kurse von Kryptowährungen stark schwankten, seien 

nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste beim Traden möglich. Diese 

dürften mit den Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften ver-

rechnet werden. Eine Verrechnung mit anderen Einkunftsarten scheide 

aus. Der Verlustabzug könne entweder im selben Jahr erfolgen oder 

alternativ mit zurückliegenden Gewinnen aus dem Vorjahr oder sogar 

künftigen Krypto-Gewinnen in den Folgejahren. 

In erster Linie entscheide die Haltedauer über die Steuerpflicht und in 

zweiter Linie die Höhe des Gewinns. Analog der privaten Veräußerung 

mobiler Gegenstände gilt laut Lohnsteuerhilfe für Kryptowährungen 

zum einen eine Spekulationsfrist von einem Jahr, zum anderen die Frei-

grenze von 600 Euro. Wird die Kryptowährung innerhalb eines Jahres 

gehandelt, fielen Steuern an, sofern der Gewinn 600 Euro oder mehr 

beträgt. Wer mit einem Cent über der Freigrenze liegt, müsse den Ge-

samtgewinn versteuern. Die Freigrenze beziehe sich auf alle privaten 

Veräußerungen eines Jahres und nicht nur auf die Kryptogewinne. 

Fielen Steuern an, sei der Gewinn wie das Regeleinkommen mit dem 

persönlichen Einkommensteuersatz plus Solidaritätszuschlag und Kir-

chensteuer zu versteuern. Fielen keine Steuern an, wirkten sich Verlus-

te und Gebühren steuerlich nicht aus. 

Ein Jahresgewinn bleibe folglich zum einen bis 599,99 Euro innerhalb 

der Spekulationsfrist komplett steuerfrei. Zum andern sei der Gewinn 

unabhängig von seiner Höhe absolut steuerfrei, wenn die Haltedauer 

der Kryptowährung von einem Jahr überschritten wurde. Wer steu-

erfrei Gewinne erzielen möchte, müsse seine Coins also mindestens 

zwölf Monate im Wallet belassen. 

Für das Minen, Partizipationszertifikate oder Lending Bots gölten übri-

gens andere Regeln als für das Traden, hebt die Lohnsteuerhilfe hervor. 

Würden Bitcoins beispielsweise während der Haltezeit über Lending 

Bots gegen Entgelt verliehen, erweitere sich die Spekulationsfrist auf 

zehn Jahre. 

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., PM vom 31.07.2018
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Unrenoviert übergebene Wohnung: Mieter muss trotz 
„Renovierungsvereinbarung“ mit Vormieter keine 
Schönheitsreparaturen vornehmen

Eine Formularklausel, die dem Mieter einer unrenoviert oder reno-

vierungsbedürftig übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen 

ohne angemessenen Ausgleich auferlegt, ist auch dann unwirksam, 

wenn der Mieter sich durch zweiseitige Vereinbarung gegenüber dem 

Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in der Wohnung vor-

zunehmen. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

Der Beklagte war von Januar 2009 bis Ende Februar 2014 Mieter einer 

Wohnung der Klägerin, die ihm bei Mietbeginn in nicht renoviertem 

Zustand und mit Gebrauchsspuren der Vormieterin übergeben wor-

den war. Der von der Klägerin verwendete Formularmietvertrag sah 

vor, dass die Schönheitsreparaturen dem Mieter oblagen. Am Ende der 

Mietzeit führte der Beklagte Schönheitsreparaturen durch, die die Klä-

gerin als mangelhaft ansah und deshalb durch einen Malerbetrieb für 

rund 800 Euro nacharbeiten ließ. Wegen dieses Betrages begehrt die 

Klägerin – unter Verrechnung anderer zwischen den Parteien geltend 

gemachten Forderungen – Schadenersatz wegen nicht beziehungswei-

se mangelhaft durchgeführter Schönheitsreparaturen. 

Der Beklagte hat sich auf die Rechtsprechung des BGH (vgl. etwa Ur-

teil vom 18.03.2015, VIII ZR 185/14) berufen, wonach eine Formular-

klausel, die dem Mieter einer unrenoviert oder renovierungsbedürftig 

übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen ohne angemesse-

nen Ausgleich auferlegt, gemäß § 307 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Nr. 1 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unwirksam ist. 

Die Klägerin meinte dagegen, diese Rechtsprechung könne hier mit 

Rücksicht auf eine zwischen dem Beklagten und der Vormieterin im 

Jahr 2008 getroffene „Renovierungsvereinbarung“ keine Anwendung 

finden. In dieser Vereinbarung hatte der Beklagte von der Vormieterin 

einige Gegenstände übernommen, sich zur Zahlung eines nicht näher 

festgestellten Geldbetrages verpflichtet und sich zur Übernahme der 

Renovierungsarbeiten bereit erklärt. 

Die Klage hat in den Vorinstanzen Erfolg gehabt. Dabei hat das Beru-

fungsgericht seine Entscheidung auf die Erwägung gestützt, angesichts 

der Vereinbarung zwischen dem Beklagten und der Vormieterin sei es 

interessengerecht, den Beklagten so zu behandeln, als habe ihm die 

Klägerin die Mietsache im renovierten Zustand übergeben.

Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und entschieden, dass 

eine Formularklausel, die dem Mieter einer unrenoviert oder reno-

vierungsbedürftig übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen 

ohne angemessenen Ausgleich auferlegt auch dann unwirksam ist, 

wenn der Mieter sich durch zweiseitige Vereinbarung gegenüber dem 

Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in der Wohnung vor-

zunehmen. 

Nach der Rechtsprechung des BGH hält die formularvertragliche Über-

wälzung der nach der gesetzlichen Regelung (§ 535 Absatz 1 Satz 2 

BGB) den Vermieter treffenden Verpflichtung zur Vornahme laufender 

Schönheitsreparaturen im Fall einer dem Mieter unrenoviert oder re-

novierungsbedürftig überlassenen Wohnung der Inhaltskontrolle am 

Maßstab des § 307 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Nr. 1 BGB nicht stand, 

sofern der Vermieter dem Mieter keinen angemessenen Ausgleich 

gewährt, der ihn so stellt, als habe der Vermieter ihm eine renovierte 

Wohnung überlassen. Denn eine solche Vornahmeklausel verpflichte 

den Mieter zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren des Vormie-

ters und führe dazu, dass der Mieter die Wohnung vorzeitig renovieren 

oder gegebenenfalls in einem besseren Zustand zurückgeben müsste, 

als er sie selbst vom Vermieter erhalten hat. 

Diese Grundsätze bleiben nach Ansicht des BGH auch dann anwend-

bar, wenn der betreffende Mieter sich wie hier durch zweiseitige 

Vereinbarung gegenüber seinem Vormieter zur Vornahme von Reno-

vierungsarbeiten in der Mietwohnung verpflichtet hat. Denn eine der-

artige Vereinbarung sei in ihren Wirkungen von vornherein auf die sie 

treffenden Parteien, also den Mieter und den Vormieter, beschränkt. 

Sie vermöge deshalb keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der im Miet-

vertrag zwischen Vermieter und neuem Mieter enthaltenen Verpflich-

tungen zu nehmen; insbesondere nicht dergestalt, dass der Vermieter 

so gestellt würde, als hätte er dem neuen Mieter eine renovierte Woh-

nung übergeben. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.08.2018, VIII ZR 277/16

Immobilien-
besitzer
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Ungenehmigte Untervermietung von Wohnraum 
kann Räumungspflicht begründen

Wer ausstehende Miete für die ungenehmigte Untervermietung von 

Wohnraum zu heftig einfordert, kann diesen verlieren. Dies zeigt ein 

vom Amtsgericht (AG) München entschiedener Fall. Es verurteilte ei-

nen Unternehmer zur Herausgabe einer Einzimmerwohnung im Mün-

chener Bahnhofsviertel an seinen Vermieter.

Anfang 2016 mietete der beklagte Unternehmer besagte Wohnung, 

bestehend aus einem Zimmer, einer Kochnische und einem Bad mit 

WC nebst Kellerabteil zu einer Grundmiete von 1.300 Euro und Heiz-

kosten- und sonstigen Nebenkostenvorauszahlungen von 295 Euro an. 

Die klagende Vermieterin gibt an, dass der Beklagte selbst nach ihrem 

ausdrücklichen Hinweis, dass sie entsprechend der mietvertraglichen 

Vereinbarung keine Untervermietung dulde, die Wohnung unverändert 

weiter zum Preis von 150 Euro täglich an kuweitische Medizintouristen 

untervermietet habe. Der in anderer Wohnung lebende und arbeiten-

de Beklagte, der gewerblich arabische Medizintouristen unter ande-

rem durch die Vermietung von Limousinen und Immobilien betreut, 

bestritt, diese Wohnung an die Medizintouristen untervermietet zu 

haben. Im September 2016 ließ er sie mit Unterstützung eines Schlüs-

seldienstes öffnen, um seine Gäste, die ihm Geld schuldig waren, hin-

auszuwerfen. Diese Gäste aus den Arabischen Emiraten hatten seiner-

zeit die Polizei zu Hilfe gerufen, wobei sie angaben, dem Beklagten für 

zwei vorangegangene Monate bereits 7.500 Euro an Wohnungsmiete 

bezahlt und in den letzten beiden zwei Wochen mit 1.500 Euro in Miet-

rückstand geraten zu sein. Der Beklagte gibt demgegenüber an, dass 

es sich nur um Besucher, nicht aber um Untermieter gehandelt habe, 

die ihm Geld lediglich für die an sie vermietete Limousine schuldig ge-

blieben seien.  

Die erstattete Strafanzeige hatte dem Beklagten eine kurzzeitige Fest-

nahme und nachfolgend eine noch nicht rechtskräftige Verurteilung 

zu einer kleineren Geldstrafe wegen versuchter Nötigung eingetragen. 

Bereits im April 2015 war der Beklagte überdies wegen gewerblicher 

Untervermietung dreier Wohnungen gegen bis zu vierfach höherer 

Untermiete zu einem Bußgeld wegen unterlassener Anmeldung eines 

Gewerbes verurteilt worden. 

Der anstelle der nun unter unbekannter Adresse lebenden und damit 

für eine Vernehmung unerreichbaren Medizintouristen einvernomme-

ne Polizeibeamte bestätigte den oben zitierten Inhalt der damals von 

ihm mit Dolmetscher gefertigten Zeugenvernehmung der Touristen. 

Der vom Beklagten als damalige Begleitperson benannte Zeuge hin-

gegen erklärte, dass es nur um Forderungen aus einem Autoverleih 

gegangen sein soll. 

Die zuständige Richterin am AG München glaubte dem unsicher auf-

tretenden Zeugen des Beklagten nicht, konnte keinen Grund erkennen, 

warum die Touristen gegenüber der Polizei hinsichtlich dem Grund der 

Mietforderung falsche Angaben gemacht haben sollten und gab der 

Klagepartei Recht. Zur Überzeugung des Gerichts stehe fest, dass der 

Beklagte an diese zwei Medizintouristen über einen längeren Zeitraum 

die streitgegenständliche Wohnung zu einem sehr hohen Preis, der 

den eigenen geschuldeten Mietzins deutlich überstiegen hat, vermie-

tet habe. Für eine solche Untervermietung habe der Beklagte keine Er-

laubnis und hätte auch keinerlei Anspruch auf Erteilung einer solchen 

Erlaubnis durch die Vermieterin gehabt, was er – aus seiner beruflichen 

Tätigkeit – auch sehr wohl wusste und die Vermietung deswegen zu 

verheimlichen versuchte. 

Ein solches Verhalten stelle eine erhebliche und schuldhafte, da vor-

sätzliche, Pflichtverletzung im Rahmen des Mietverhältnisses dar, be-

tont das AG München. Eine Abmahnung vor Vermietung an die zwei 

Medizintouristen aus Kuweit sei für die Wirksamkeit der ordentlichen 

Kündigung nicht erforderlich gewesen. Ein lediglich leicht fahrlässiges 

Versehen des Beklagten habe nicht vorgelegen. Eine Räumungsfrist 

war nach Ansicht des AG unter Abwägung aller relevanten Umstände 

nicht zu gewähren. Insbesondere seien hier die schwere Pflichtverlet-

zung und der Versuch, dies zu verschleiern, zu berücksichtigen. Zudem 

verfüge der Beklagte noch über eine weitere Wohnung in München, die 

ohnehin seinen Lebensmittelpunkt darstelle.

Amtsgericht München, Urteil vom 17.11.2017, 411 C 2150/17
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Arbeitnehmerbesteuerung: Abgrenzung zwischen 
Bar- und Sachlohn bei Gewährung von Kranken- 
versicherungsschutz durch Arbeitgeber

Die Gewährung von Krankenversicherungsschutz ist in Höhe der Ar-

beitgeberbeiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des 

Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine 

Geldzahlung verlangen kann. Demgegenüber wendet der Arbeitgeber 

Geld und keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss unter der Bedingung 

zahlt, dass der Arbeitnehmer mit einem vom ihm benannten Unter-

nehmen einen Versicherungsvertrag schließt. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) mit zwei Urteilen entschieden.

Die Frage, ob Bar- oder Sachlohn vorliegt, ist für die Freigrenze des § 

8 Absatz 2 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erheblich. 

Danach sind Sachbezüge bis 44 Euro im Kalendermonat steuerfrei. 

Für die Abgrenzung von Bar- und Sachlohn ist der auf Grundlage der 

arbeitsvertraglichen Vereinbarungen zu ermittelnde Rechtsgrund des 

Zuflusses entscheidend.

Im Fall VI R 13/16 schloss der Arbeitgeber des Klägers als Versiche-

rungsnehmer für die Mitarbeiter des Unternehmens bei zwei Versiche-

rungen (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersu-

chungen, stationäre Zusatzleistungen sowie Zahnersatz ab. Die für den 

Versicherungsschutz des Klägers vom Arbeitgeber gezahlten monat-

lichen Beträge blieben unter der Freigrenze des § 8 Absatz 2 Satz 11 

EStG. Der BFH bestätigte das Vorliegen von Sachlohn.

In der Sache VI R 16/17 informierte die Klägerin in einem „Mitarbeiter-

aushang“ ihre Arbeitnehmer darüber, ihnen zukünftig eine Zusatzkran-

kenversicherung über eine private Krankenversicherungsgesellschaft 

anbieten zu können. Mitarbeiter nahmen das Angebot an und schlos-

sen unmittelbar mit der Versicherungsgesellschaft private Zusatzkran-

kenversicherungsverträge ab. Die Versicherungsbeiträge wurden von 

den Mitarbeitern direkt an die Versicherungsgesellschaft überwiesen. 

Hierfür erhielten sie monatliche Zuschüsse von der Klägerin auf ihr 

Gehaltskonto ausgezahlt, die regelmäßig unter der Freigrenze des § 

8 Absatz 2 Satz 11 EStG blieben. Nach dem Urteil des BFH handelt es 

sich um Barlohn. Ein Sachbezug liege nur vor, wenn auch ein arbeits-

rechtliches Versprechen erfüllt wird, das auf Gewährung von Sachlohn 

gerichtet ist. Die Klägerin hatte ihren Arbeitnehmern letztlich nur den 

Kontakt zu dem Versicherungsunternehmen vermittelt und bei Ver-

tragsschluss einen Geldzuschuss versprochen. Damit hatte sie ihren 

Arbeitnehmern – anders als im Fall VI R 13/16 – keinen Versicherungs-

schutz zugesagt.

Die differenzierende Betrachtung des BFH verdeutlicht laut Gericht 

die für die Arbeitgeber bestehende Gestaltungsfreiheit. Entscheidet 

sich der Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitnehmern – wie im ersten Fall 

– unmittelbar Versicherungsschutz zu gewähren, liege zwar einerseits 

begünstigter Sachlohn vor, andererseits sei das Potential für weitere 

Sachbezüge angesichts der monatlichen Freigrenze von höchstens 

44 Euro erheblich eingeschränkt. Denn jegliche Überschreitung der 

Freigrenze führe zum vollständigen Entfallen der Steuerfreiheit. Die-

sem Risiko könne der Arbeitgeber dadurch begegnen, dass er seinen 

Arbeitnehmern – wie im zweiten Fall – lediglich einen (von vornherein 

steuerpflichtigen) Zuschuss unter der Bedingung zahlt, dass diese eine 

eigene private Zusatzkrankenversicherung abschließen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.06.2018, VI R 13/16 sowie Urteil vom 

04.07.2018, VI R 16/17

Tankgutscheine des Arbeitgebers: Sachbezug fließt 
bei Erhalt zu

Das Finanzgericht (FG) Sachsen hat sich mit der Anwendung der 

44-Euro-Freigrenze auseinandergesetzt, die bei  Vorliegen von Sach-

zuwendungen anzuwenden ist. Wie das FG entschieden hat, handelt 

es sich bei Tankgutscheinen, die der Arbeitgeber bei einer Mineralöl-

gesellschaft kauft und den Arbeitnehmern zuwendet, um Sachbezüge. 

Dies teilt der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt 

mit.

Er führt weiter aus, die Sichtweise des FG entspreche der Verwal-

tungsauffassung. Auch Gutscheine über einen in Euro lautenden 

Höchstbetrag für Bezug von Waren seien lohnsteuerlich als Sachbezug 

einzuordnen. Unter den Voraussetzungen des § 8 Absatz 2 Satz 11 Ein-

kommensteuergesetz blieben Sachbezüge bis zu 44 Euro im Kalender-

monat steuerfrei; insoweit handele es sich um eine Freigrenze.

Würden dem Arbeitnehmer Tankgutscheine über einen Höchstbetrag 

von 44 Euro für mehrere Monate im Voraus zugewendet, sei dem Mit-

arbeiter der gesamte Sachbezug bereits bei Erhalt der Gutscheine und 

Angestellte
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nicht erst bei Einlösung des jeweiligen Gutscheines an der Tankstelle 

zugeflossen. Dies gelte nach Ansicht des FG Sachsen selbst dann, wenn 

der Arbeitnehmer nach schriftlichen Vorgaben des Arbeitgebers in ei-

nem Merkblatt zum Einlösen der Gutscheine „pro Monat immer nur 

einen Gutschein im Gesamtwert von maximal 44 Euro einlösen“ darf. 

Damit werde der Grenzbetrag im Übergabemonat überschritten und 

der gesamte Gutscheinwert sei steuerpflichtig abzurechnen.

Auch diese Rechtsauslegung entspricht laut Steuerberaterverband 

Niedersachsen Sachsen-Anhalt der Verwaltungsauffassung. Danach 

erfolge der Arbeitslohnzufluss bei einem Gutschein, der bei einem 

Dritten einzulösen ist, mit Hingabe des Gutscheins.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom 

05.07.2018 zu Finanzgericht Sachsen, Urteil vom 09.01.2018, 3 K 

511/17, rechtskräftig

Keine Lohnsteuerpauschalierung bei  
Gehaltsumwandlung

Eine pauschale Lohnversteuerung von Zuschüssen des Arbeitgebers 

zu Fahrtkosten und Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Inter-

netnutzung ist nur zulässig, wenn diese Leistungen zusätzlich zum 

ursprünglich vereinbarten Bruttolohn erbracht werden. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden.

Der Kläger hatte 2011 mit seinen unbefristet angestellten Arbeitneh-

mern neue Lohnvereinbarungen getroffen und sich darin verpflichtet, 

einen Zuschuss für die Nutzung des Internets und für Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte zu leisten. Der Zuschuss sollte nicht unter 

den Freiwilligkeitsvorbehalt fallen. Der Bruttoarbeitslohn wurde zu-

gleich jeweils um den Zuschussbetrag reduziert. 2014 traf der Kläger 

mit seinen Arbeitnehmern eine Änderungsvereinbarung, wonach die 

Zuschüsse rein freiwillig geleistet wurden.

Das beklagte Finanzamt meinte, dass die vom Kläger für die geleis-

teten Zuschüsse durchgeführte Lohnsteuerpauschalierung zu Unrecht 

erfolgt sei und erließ einen Lohnsteuerhaftungs- und Nachforderungs-

bescheid. Eine Pauschalierung komme nur dann in Betracht, wenn die 

Zuschüsse zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 

würden. Im Streitfall lägen hingegen schädliche Gehaltsumwandlun-

gen vor.

Die dagegen gerichtete Klage ist ohne Erfolg geblieben. Das Gericht 

hat die Pauschalbesteuerung der geleisteten Zuschüsse abgelehnt und 

zur Begründung ausgeführt, dass die beiden relevanten Lohnbestand-

teile nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt 

worden seien. Für die Jahre 2011 bis 2013 scheitere eine Pauschalver-

steuerung bereits daran, dass den betroffenen Arbeitnehmern ein ar-

beitsrechtlicher Anspruch auf die fraglichen Leistungen zugestanden 

habe. In der ersten Änderungsvereinbarung aus dem Jahr 2011 sei aus-

drücklich vereinbart worden, dass die Zuschüsse nicht unter den Frei-

willigkeitsvorbehalt fallen.

Ab dem Jahr 2014 hätten die Arbeitnehmer wegen der neu getroffe-

nen Freiwilligkeitsvereinbarung zwar keinen Rechtsanspruch auf die 

Leistung der Zuschüsse gehabt. Der Pauschalbesteuerung stehe aber 

entgegen, dass gegenüber der ursprünglichen Lohnvereinbarung kein 

„Mehr“ an Arbeitslohn hinzugekommen sei.

Das Kriterium der Freiwilligkeit sei für die Anwendung der Pauschal-

besteuerung nicht allein entscheidend. Es müsse eine Zusatzleistung 

zum bisherigen Arbeitslohn hinzukommen. Mit dem Tatbestandsmerk-

mal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ solle die Um-

wandlung von Arbeitslohn in pauschal besteuerte Leistungen ausge-

schlossen werden. Im Streitfall sei im Jahr 2014 eine Umwandlung von 

verbindlichen in freiwillige zweckgebundene Zusatzleistungen erfolgt. 

Es sei offenbar bezweckt worden, eine günstigere steuerliche Behand-

lung des bereits vereinbarten Arbeitslohns zu erreichen. Es handele 

sich daher um eine für die Pauschalbesteuerung (schädliche) Gehalts-

umwandlung.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das FG hat die Revision zum 

Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 24.05.2018, 11 K 3448/15 H (L), 

nicht rechtskräftig



Oktober 2018

www.haas-hieret.de 14

Rentenversicherung: Die Kindererziehungszeit kann 
auch der Großmutter Rente bringen

In Ausnahmefällen können auch Großmütter Anspruch auf die Be-

rücksichtigung von Kinderziehungszeiten („Babyjahren“) in der gesetz-

lichen Rentenversicherung haben. Dies dann, wenn „Intensität und 

Ausmaß der noch vorhandenen Beziehungen zu den leiblichen Eltern“ 

in den ersten Lebensjahren des Kindes nur punktuell vorhanden waren. 

Dazu das Hessische Landessozialgericht: Mit Blick auf die besonderen, 

zum Teil höchst sensiblen interfamiliären Verbindungen und (Gesamt-)

Beziehungen kommt der Prüfung eine besondere Bedeutung zu, wenn 

ein Kind im Haushalt von seiner Großmutter aufwächst.“ Maßgeblich 

sei, wer sich aus der Sicht eines neutralen Betrachters als „wesentliche 

Bezugsperson“ für das Kind darstelle und als der-/diejenige anzusehen 

ist, wer über die wesentlichen erzieherischen und fürsorglichen Frage-

stellungen entscheide und diese auch erfülle. 

Hier wurde der Großmutter eines Enkelkindes das Babyjahr gutge-

schrieben, da sich die Mutter nur „punktuell“ um ihr Kind gekümmert 

hatte und auch offen zugab, dass es kein „Wunschkind“ gewesen sei. 

Für die Frau aber besonders bedeutsam war, dass sie durch die Berück-

sichtigung ihrer Fürsorge als Kindererziehungszeit die für eine Rente 

wegen Schwerbehinderung notwendige erforderliche Vorversiche-

rungszeit von 35 Jahren nachweisen konnte.

Hessisches LSG, L 2 R 8/14 vom 16.09.2014

An Diabetes erkrankte Erstklässlerin hat Anspruch 
auf vorläufige Schulbegleitung 

Eine sechsjährige, an Diabetes erkrankte Erstklässlerin hat zumindest 

für die Übergangsphase bis zu den Herbstferien einen Anspruch auf 

eine Schulbegleitung, um die notwendige Behandlung ihres Diabetes-

leidens sicherzustellen. Dies stellt das Sozialgericht (SG) Detmold klar.

Die Antragstellerin leidet seit 2015 an einem Diabetes Mellitus Typ 1. 

Sie ist mit einer Insulinpumpe versorgt und trägt ein Gerät zur kon-

tinuierlichen Gewebezuckermessung. Schwankungen des Blutzucker-

spiegels erfordern ein häufiges Messen und anschließendes Eingreifen, 

um (lebensgefährliche) Unterzuckerungen zu vermeiden. Die Antrags-

gegnerin bewilligte nur für acht Stunden pro Woche die Kostenüber-

nahme für eine Schulbegleitung, da nur in bestimmten Situationen 

(zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme und bei körperlicher Betäti-

gung) eine besondere Beobachtung notwendig sei.

Das SG Detmold vertritt eine andere Meinung. Auch wenn langfristig 

kein Anspruch auf eine Begleitung während der gesamten Schulzeit 

bestehe, müsse in der Übergangsphase für den Schulbesuch inclu-

sive Pausen und für andere schulische Veranstaltungen eine Einglie-

derungshilfe zur Verfügung gestellt werden. Der exakte Umfang der 

notwendigen Begleitung sei zwar noch genau zu ermitteln. Dennoch 

könne vorerst nur durch eine andauernde Beobachtung und Unterstüt-

zung des Kindes ein gefahrloser Schulbesuch ermöglicht werden. Zu 

berücksichtigen war nach laut SG Detmold auch, dass die bewilligte 

Leistung nicht „am Stück“ erbracht werden kann, sondern mehrere 

Einsätze während der Schulzeit erforderlich würden. Die Möglichkei-

ten, hierfür geeignetes Personal zu finden, seien begrenzt.

Der Anspruch bestehe unabhängig vom Einkommen und Vermögen 

der Antragstellerin und ihrer Eltern, da es sich um eine Hilfe zu einer 

angemessenen Schulbildung handelt. Allerdings sei die Kostenüber-

nahme für eine Eingliederungshilfe während der Randstundenbetreu-

ung und der Betreuungszeiten im offenen Ganztag nicht möglich, da es 

sich hierbei nicht um Zeiten handele, die unmittelbar mit dem Schul-

besuch verknüpft sind. Ferner müsse für die Zeit nach den Herbstferien 

noch genau geprüft werden, ob und gegebenenfalls in welchem Um-

fang eine Weiterbewilligung der Schulbegleitung erforderlich ist. Dabei 

würden auch die Erfahrungen, die sich aus der bisherigen Betreuung 

ergeben, zu berücksichtigen sein.

Sozialgericht Detmold, Beschluss vom 24.08.2018, S 11 SO 221/18 ER, 

nicht rechtskräftig

Kindergeld: Approbation des Kindes muss nicht  
entgegenstehen

Für ein Kind, das sein Medizinstudium erfolgreich mit der Ärztlichen 

Prüfung abgeschlossen hat, kann dennoch weiterhin ein Anspruch 

auf Kindergeld bestehen, wenn es eine Qualifizierung zum Facharzt 

anstrebt und sich insofern in der Übergangszeit zwischen zwei Aus-

bildungsabschnitten befindet. Dies zeigt ein vom Finanzgericht (FG) 

Thüringen entschiedener Fall.

Familie und 
Kinder
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Der Kläger erhielt für seinen 1991 geborenen Sohn, der Medizin studier-

te, laufend Kindergeld. Nachdem dieser sein 25. Lebensjahr vollendet 

hatte, überprüfte die Beklagte die Kindergeldfestsetzung. Der Kläger 

teilte ihr unter Vorlage des Arbeitsvertrages mit, dass sein Sohn seit 

dem 01.02.2016 als Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Neurochi-

rurgie in Vollbeschäftigung angestellt ist. Die Ärztliche Prüfung hatte 

der Sohn des Klägers im November 2015 bestanden. Die Beklagte hob 

daraufhin die Kindergeldfestsetzung für den Zeitraum vom 01.12.2015 

bis 30.04.2016 auf und forderte das überzahlte Kindergeld vom Kläger 

zurück. Der Kläger griff die Aufhebung der Kindergeld-Festsetzung für 

die Monate Dezember 2015 bis Januar 2016 an. Er führte an, sein Sohn 

habe sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnit-

ten befunden, weil die Qualifizierung zum Facharzt eine Ausbildung 

darstelle.

Das FG Thüringen gab der Klage statt. Entgegen Abschnitt 15.10 Absatz 

12 der Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommensteuer-

gesetz (2017), wonach die Ausbildung zum Arzt mit dem Bestehen der 

Ärztlichen Prüfung endet, sei der Anspruch auf Kindergeld im streitigen 

Zeitraum nicht ausgeschlossen. Zwar habe der Sohn des Klägers mit 

dem Bestehen der Ärztlichen Prüfung ein Erststudium im Sinne des § 

32 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) abgeschlossen. Bis 

zur Aufnahme der Assistenzarzttätigkeit in Vollzeit habe er sich aber 

nach § 32 Absatz 4 Nr. 2b EStG in einer Übergangszeit zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten befunden, weil dessen Qualifizierung zum 

Facharzt als integraler Bestandteil des angestrebten Berufsziels Neu-

rochirurg anzusehen und insoweit die erstmalige Berufsausbildung 

nach § 32 Absatz 4 Nr. 2a EStG noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Finanzgericht Thüringen, Urteil vom 27.03.2018, 2 K 308/17

Zur Anfechtbarkeit einer Kindergeld-Ablehnung

Wer in Bezug auf das Kindergeld einen Ablehnungsbescheid der Fa-

milienkasse erhält, kann dagegen Einspruch einlegen. Voraussetzung 

ist, dass der Einspruch innerhalb der einmonatigen Rechtsbehelfsfrist 

eingelegt wird. Gerade in Kindergeldfällen scheint es jedoch häufig 

der Fall zu sein, dass die Einspruchsfrist versäumt wird. Selbst wenn 

jedoch der Ablehnungsbescheid für das Kindergeld definitiv zu Unrecht 

ergangen ist, ist ein Einspruch nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist nicht 

mehr möglich. Im schlimmsten Fall muss dann bis auf weiteres auf das 

Kindergeld verzichtet werden, da der Bescheid nicht mehr änderbar ist.

Das FG Schleswig-Holstein hat jedoch klargestellt, dass im Falle einer 

unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung die generelle Einspruchsfrist von 

einem Jahr gilt. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist dabei bereits dann un-

richtig ist, wenn sie in einer der gemäß § 356 Abs. 1 AO wesentlichen 

Aussagen unzutreffend oder derart unvollständig oder missverständ-

lich gefasst ist, dass hierdurch bei einer objektiven Betrachtung die 

Möglichkeit zur Fristwahrung gefährdet erscheint. 

Im Urteilsfall war zwar eine Rechtsbehelfsbelehrung gegeben, jedoch 

hielt das Gericht diese für missverständlich. Auszugsweise lautet die 

Rechtsbehelfsbelehrung wie folgt: „ (…) Der Einspruch ist bei der Fa-

milienkasse X mit Sitz in Y-Stadt schriftlich einzureichen, dieser elek-

tronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. (…)“ 

Wie es tatsächlich üblich ist, enthielt jedoch die Rechtsbehelfsbeleh-

rung keine konkrete Postanschrift der Familienkasse.

Der Bescheid selbst enthielt zwar eine Postanschrift, allerdings laute-

te diese auf die Familienkasse X mit Sitz in Z-Stadt, welche mit der 

Besucheradresse übereinstimmte. Eine Adresse der Familienkasse in 

Y-Stadt war im Bescheid nicht zu finden. 

In der Tatsache, dass die Rechtsbehelfsbelehrung jedoch auffordert, 

sich an Y-Stadt zu wenden, ohne dass der Ablehnungsbescheid zum 

Kindergeld eine Adresse aus Y-Stadt bereithält, sondern lediglich 

eine Adresse einer anderen Gemeinde, erkannte das erstinstanzliche 

Finanzgericht eine derart gravierende Unklarheit, welche insgesamt 

zu einer widersprüchlichen und damit objektiv unrichtigen Rechts-

behelfsbelehrung führt – und damit auch zu einer verlängerten Ein-

spruchsfrist von einem Jahr. 

FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.03.2018, 1 K 205/15


